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Inhalt: 

Genehmigung einer Eilentscheidung über eine außerplanmäßige Aufwendung 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten 

68.670,73 € 

Produktkonto 

31220.573302 

Haushaltsjahr 

2009  Mittel stehen zur Verfügung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung: 

      € 

Deckungsvorschlag: 

Gesamthaushalt des Haushaltsjahres 2009 
(Mehrerträge Rückzahlungen Kosten der Unterkunft 
Produktkonto 31220.421560) 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag genehmigt die Eilentscheidung über die außerplanmäßige Aufwendung für die 
Abschreibung auf den Abgang kameraler Kasseneinnahmereste im Produkt 31220 –
Leistungsgewährung SGB II - 
 

zuständiges Amt: 
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Begründung: 
 
Gemäß § 58 Satz 2 BbgKVerf ist die beiliegende Eilentscheidung vom 14.04.2010 
dem Kreistag in der zeitlich auf die Eilentscheidung folgenden Kreistagssitzung zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 
Die Voraussetzungen für die Herbeiführung einer Eilentscheidung nach § 58 Satz 1 
BbgKVerf lagen vor. Hiernach entscheidet der Landrat zur Abwehr einer Gefahr oder 
eines erheblichen Nachteils für den Landkreis im Einvernehmen mit dem Vorsitzen-
den des Kreistages in dringenden Angelegenheiten des Kreistages oder des Kreis-
ausschusses, deren Erledigung nicht bis zu einer vereinfacht einberufenen Sitzung 
aufgeschoben werden kann.  
 
Die Herbeiführung eines Kreistagsbeschlusses hätte dazu geführt, dass die Erarbei-
tung des Jahresabschlusses 2009 nur erheblich verzögert umgesetzt werden könnte, 
da im Rahmen des Jahresabschlusses auch die Überprüfung von mehrjährigen For-
derungen auf deren Werthaltigkeit zu erfolgen hat.  
 
Folglich war für den Landkreis Uckermark dringender Handlungsbedarf im Sinne von 
§ 58 Satz 1 BbgKVerf geboten. 
 
Da mit der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2009 nicht absehbar war, ob und 
in welcher Höhe sich Abschreibungen auf den Abgang kameraler Kasseneinnahme-
reste ergeben, wurde für das zu verwendende Sachkonto 573302 auf dem Produkt 
31220 kein Ansatz geplant, so dass eine außerplanmäßige Aufwendung in Höhe von 
68.670,73 € notwendig ist.  
 
Die Deckung ist über den Gesamthaushalt des Haushaltsjahres 2009 gegeben. 
 
 
 
Anlage 
Eilentscheidung vom 14.04.2010 
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